
  Bundesrecht konsolidiert 

www.ris.bka.gv.at  Seite 1 von 1 

Kurztitel 

Telekommunikationsgesetz 2021 

Kundmachungsorgan 

BGBl. I Nr. 190/2021 

Typ 

BG 

§/Artikel/Anlage 

§ 128 

Inkrafttretensdatum 

01.11.2021 

Abkürzung 

TKG 2021 

Index 

91/01 Fernmeldewesen 

Text 

Nichtdiskriminierung 

§ 128. (1) Jedermann ist berechtigt, Kommunikationsdienste einschließlich den Universaldienst 
unter den Bedingungen der veröffentlichten Allgemeinen Geschäftsbedingungen und Entgelte in 
Anspruch zu nehmen. Anbieter dürfen auf Endnutzer keine unterschiedlichen Anforderungen oder 
allgemeine Bedingungen für den Zugang zu den Netzen oder Diensten oder für deren Nutzung anwenden, 
die auf der Staatsangehörigkeit oder dem Wohnsitz oder dem Ort der Niederlassung des Endnutzers 
beruhen, außer, diese unterschiedliche Behandlung ist objektiv gerechtfertigt. 
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